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Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Ihnen mitteilen, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 14,05.2008 
beschlossen hat auf die Durchführung einer Lärmaktionsplanung zu verzichten. 

Eine Abschrift der Sitzungsniederschrift liegt bei. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeiste 
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Einwohnerfragestunde 
Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

für die Umbauarbeiten im Feuerwehrhaus 
Einrfetjtung eines Waldfriedhofs 
Erweiterbqg der Friedhofskapelle; Kostenschätzung 
Aufstellungaej Vorschlagslisten für Schöffen und 
Jugendschöffen 
Anfragen 

TOP 5.1 Einwohnerfragestunde 

Keine. 

r ^ TOP 5.2 Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie 

Die FIRU GmbH, Kaiserslautern, hat inzwischen die vom Land Rheinland-Pfalz 
beauftragten Lärmkarten ausgewertet. Das Ergebnis wurde den Sitzungsunterlagen 
beigefügt. 

In der Gemeinderatssitzung hat ein Mitarbeiter der Fa. FIRU das Ergebnis der 
Vorprüfung vorgestellt. 

Die Empfehlung der Fa. FIRU lautet, dass auf Grund der geringen Belastung auf die 
Lärmaktionsplanung in der 1. Stufe verzichtet wird. (In der 2. Stufe sind die 
innerörtlichen Straßen bis 2012 zu überprüfen,) 

Es ist nun Aufgabe des Gemeinderates eine entsprechende Entscheidung zu treffen. 

O 
Beschlussvorschlag: 
Die Verwaltung schlägt vor, der Empfehlung der Fa. FIRU zu folgen und auf die 
Durchführung einer Lärmaktionsplanung {in der 1. Stufe) zu verzichten. 

Beschluss: Wie Vorschlag - einstimmig ~. 

TOP 5:1 Kosten für die Umbauarbeiten im Feuerwehrhaus 

Die im letzten Jahr begoruTeo^Umbauarbeiten im Feuenwehrhaus sind jetzt 
fertiggestellt und abgerechnet wörd^Q^^Die Baukosten sind in der als Anlage 
beigefügten Tabelle aufgelistet. {Bereit^>€4eilt) Die in der Spalte „Kosten Vergabe" 
unterstrichen Beträge waren Gegenstand derVei:gabebeschlüsse vom 23. 10. 07. 
Der Umfang der übrigen Gewerke und der AuftragseFWeilerungen wurden erst 
während der Bauausführung von der Feuerwehr in Abstinimtma mit der 
Fachabteilung in der Gemeindeverwaltung festgelegt. 



Die Übereinstimmung des umseitigen Textes mit der Niederschrift 
vom 14. Mai 2008 wird bestätigt. 
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